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1. Allgemein 

 

1.1 Vorhabensträger 

 

Gemeinde Niederwinkling in VG Schwarzach 

Marktplatz 1 

93374 Schwarzach  

Vertreten durch Herrn Bürgermeister Ludwig Waas. 

 

 

1.2 Zweck des Vorhabens 

 

Die Gemeinde Niederwinkling plant das Industriegebiet „GI Schaidweg Nord“ zu er-

schließen, um das vorhandene Gewerbe- und Industriegebiet am nördlichen Ortsrand zu 

erweitern. 

Mit der vorgesehenen Erweiterung dieser gewerblichen Flächen durch den Bebauungs- 

und Grünordnungsplan „GI Schaidweg Nord“ sollen die Voraussetzungen für zukünftige 

Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben ermöglicht werden 

Die Fläche des Geltungsbereiches beträgt knapp 7,0 ha. 

 

Die Grundlage der Planung bildet der Bebauungsplanentwurf von GUTTHANN HIW Ar-

chitekten GmbH. Die Erstellung des Bebauungsplanes wird parallel zur vorliegenden Pla-

nung vorangetrieben. Der Bebauungsplan ist derzeit noch nicht rechtskräftig. Die Erstel-

lung der Entwurfsplanung erfolgt auf den Wunsch der Gemeinde Niederwinkling. 

 

In dem vorliegenden Entwurf wird die Planung der Verkehrsanlagen, der Abwasserentsor-

gung sowie der Wasserversorgung des Industriegebietes erläutert. 

 

Für die Einleitung der nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswässer in den Irlgraben 

wird parallel zur Entwurfsplanung die wasserrechtliche Erlaubnis in einer gesonderten Ge-

nehmigungsplanung beantragt. 
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1.3 Lage des Vorhabens 

 

Das Gemeindegebiet liegt zentral im ostbayerischen Raum in einer Randterrasse des Do-

nautales, der sogenannten Niederwinklinger Randbucht. Daneben gehören auch Ausläu-

fer des Bayerischen Waldes (der Welchenberg) dazu. Die Gemeinde liegt somit zwischen 

Gäuboden und dem Bayerischen Wald. 

 

Die Gemeinde hat sich von einer zunächst landwirtschaftlich geprägten Gemeinde zu ei-

nem Industrie- und Gewerbestandort entwickelt. Erster Schritt dazu war die Ansiedlung 

der Firma Dichtungstechnik Wallstabe & Schneider im Jahre 1960, die sich zu einem Welt-

unternehmen entwickelt hat und in ihrem Haupt- und Gründungssitz in Niederwinkling 

über 700 Mitarbeiter beschäftigt. 

 

Die Gemeinde liegt an der Bundesautobahn BAB 3 (E56). Zudem wird sie von den Staats-

straßen 2125 (Deggendorf–Niederwinkling–Bogen) und 2147 (Niederwinkling–Schwarz-

ach–Mitterfels) durchquert. 

 

Das Planungsgebiet grenzt unmittelbar an die im Nordosten von Niederwinkling befindli-

chen Gewerbe- und Industriegebietsflächen an. Es liegt zwischen den bereits ausgewie-

senen Flächen des Gewerbe- und Industriegebietes „GI Bernrieder Straße“ und „GI GE 

Schaidweg“.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerischer_Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4uboden
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerischer_Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallstabe_%26_Schneider
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesautobahn_3
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Staatsstra%C3%9Fen_in_Niederbayern#St_2125
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Staatsstra%C3%9Fen_in_Niederbayern#St_2125
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Staatsstra%C3%9Fen_in_Niederbayern#St_2147
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Abbildung 2 – Übersichtslageplan 

 

Aufgrund der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung ist davon auszugehen, dass die zu 

beplanenden Flächen frei von Altlasten ist. Im Plangebiet befinden sich laut Auskunft des 

BayernAtlas (Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat) keine Boden-

denkmäler und keine Baudenkmäler. Auch nicht im näheren Umfeld.  

 

Archäologische Bodenfunde sind dennoch nicht auszuschließen. Daher ist der Oberbo-

denabtrag im Einvernehmen und unter der fachlichen Aufsicht der Kreisarchäologie des 

Landkreises Straubing-Bogen bzw. des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 

durchzuführen.  
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Abbildung 1 - BayenAtlas – Bodendenkmäle 

 

Die Erschließung des neuen Industriegebietes „Schaidweg Nord“ erfolgt von der Bayer-

waldstraße aus über die Industriestraße. Die bestehenden Industriestraße wird in das 

neue Industriegebiet verlängert und mit einer Wendeschleife abgeschlossen. Der beste-

hende angrenzende Weg wird über eine Zufahrt in die Wendeschleife an die Planstraße 

angeschlossen. 

 

Die Versorgung mit Strom und Telefon wird von den jeweiligen Versorgungsträgern ge-

währleistet und ist nicht Gegenstand dieser Entwurfsplanung. 

 

 

1.4 Geologische, bodenkundliche & morphologische Grundlagen 

 

Das Labor für Baustoffprüfungen Dipl.-Ing. Dieter Hantke GmbH & Co.KG hat im April 

2021 zur Erkundung der Baugrundverhältnisse vier Sondierbohrungen bis zu einer maxi-

malen Tiefe von 5,0 m unter Geländeoberkante durchgeführt. 

 

Die Lage der Bohrungen ist in der nachfolgenden Skizze ersichtlich: 
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Abbildung 3 – Lage der Felduntersuchungen 
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Abbildung 4 – Schichtprofile 
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Wie die Profile zeigen, steht am Ansatzpunkt P 1 unter dem Asphalt eine Frostschutz-

schicht (Kies, sandig) an. Darunter folgt in einer Tiefe von 0,80 bis 1,00 m unter GOK eine 

Übergangsschicht aus Kies, sandig, tonig, schluffig. Danach wurde ein schluffiger Ton bis 

in 2,70 m unter GOK erkundet. Bis zur Endteufe steht bindiger Boden aus Ton mit Sand 

und Schluff an.  

 

Am Ansatzpunkt P 2 steht unterhalb des Oberbodens bis zur Endteufe ein bindiger Boden 

aus einem Ton-Schluff- bzw. Ton-Schluff-Sand-Gemisch an. 

 

An den Ansatzpunkten P 3 und P 4 wurde unter dem Oberboden bindiges Material bis 

2,10 bzw. 2,80 m unter GOK erkundet. Danach steht ein gemischtkörniger Boden aus 

schwach schluffigem Sand an. Bis zur Endteufe steht erneut bindiger Boden aus Ton, 

stark sandig, schluffig an. 

 

Die Böden wurden als schwach bis sehr schwach durchlässig eingestuft. 

 

Grund-/ Schichtwasser wurde bei den Erkundungen bei ca. 3,6 bis 3,9 m unter GOK an-

getroffen. 

 

 

2. Abwasserentsorgung 

 

2.1 Bestehende Verhältnisse 

 

Die Gemeinde Niederwinkling wird überwiegend im Mischsystem entwässert. In den 

neuen Baugebieten werden soweit möglich Trennsysteme errichtet, um den ohnehin 

schon überlasteten Mischwasserkanal nicht noch weiter mit Niederschlagswasserabflüs-

sen zu beaufschlagen sowie den Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes nachzu-

kommen. 
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2.2 Geplante Baumaßnahme 

 

Nach §55 des Wasserhaushaltsgesetzes (2009) soll "Niederschlagswasser ortsnah versi-

ckert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit dem Schmutz-

wasser in ein Gewässer eingeleitet werden." Aufgrund der Bestandssituation und der Bo-

denbeschaffenheit ist eine Versickerung des Niederschlagswassers in diesem Bereich 

nicht bzw. nur sehr begrenzt möglich. 

 

Im Vorfeld der Planung wurden sämtliche Grundlagen ermittelt. Die für den Abfluss rele-

vanten Flächen wurden erfasst und für die weitere Planung digital per CAD ermittelt. Die 

Einzugsgebiete wurden in einem Berechnungslageplan dargestellt und beschriftet. Wei-

tere Details sind in der hydrotechnischen Berechnung (Beilage 6) sowie in den Detailplä-

nen ersichtlich. 

 

Die im Bebauungsplan vorgegebene Grundflächenzahl (kurz GRZ) von 0,8, gibt den Be-

bauungs- bzw. Versiegelungsgrad eines Grundstücks an. Es dürfen somit 80% des 

Grundstücks bebaut bzw. versiegelt werden. 

 

Die Entwässerung des Gewerbegebietes erfolgt im Trennsystem. Das heißt Schmutz- und 

Niederschlagswässer werden in getrennten Rohrleitungen gesammelt, sodass ein ge-

trenntes Ableiten von Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgen kann. 

 

Das Schmutzwasser des Industriegebietes „GI Schaidweg Nord“ wird über neue Freispie-

gelleitungen in den bestehenden Schmutzwasserkanal in der Industriestraße abgeleitet. 

Das Schmutzwasser wird im weiteren Verlauf in der gemeindlichen Kläranlage entsorgt. 

Das Niederschlagswasser aus dem neu geplanten Industriegebiet „GI Schaidweg Nord“ 

wird dem östlich des Plangebietes fließendem Irlgraben zugeleitet. 

 

Die maximal erlaubte Einleitmenge in den Irlgraben beträgt in diesem Bereich nur noch 

107 l/s (siehe Hydrotechnische Berechnungen). 

Um eine hydraulische Überlastung des Vorfluters zu vermeiden und gleichzeitig ein wenig 

Reserven für eventuell spätere Einleitungen in diesem Bereich zu ermöglichen, werden 

dem Irlgraben nur ca. 80 l/s aus dem neuen Industriegebiet „GI Schaidweg Nord“ zugelei-

tet. 
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Die Gemeinde Niederwinkling wird den Ableitungskanal bis zum Gewässer Irlgraben er-

richten. 

Um die maximale Wassermenge aus dem Gewerbegebiet von 80 l/s in den Irlgraben nicht 

zu überschreiten, wird im Bebauungsplan die maximal zulässige Abgabe von Nieder-

schlagswasser aus den Privatparzellen geregelt. Die Ableitung aus den Privatgrundstü-

cken in den neu geplanten Niederschlagswasserkanal wird auf 1,0 l/s pro 1000 m² Grund-

stücksfläche zulässig. 

Aus der Straßenfläche darf dem Kanal insgesamt 20 l/s zugeleitet werden. 

 

Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet auf ihren Flächen das notwendige Rückhal-

tevolumen zu schaffen um die maximale Ableitungsmenge einhalten zu können. Zudem 

müssen sie die Bewertung der Abflussverschmutzung und gegebenenfalls den Umfang 

notwendiger Behandlungsmaßnahmen nach DWA-A 102 darlegen. 

Die Bemessung aller Regenrückhalteräume muss nach DWA A 117 für ein mindestens 5-

jährliches Niederschlagsereignis erfolgen. 

Die privaten Grundstückseigentümer müssen separate Anträge mit der Darstellung der 

Drosselung, des geschaffenen Rückhaltevolumens sowie des Umfangs der notwendigen 

Behandlungsmaßnahmen bei der Gemeinde zur Freigabe vorlegen. 

 

Für die Einleiterlaubnis von ca. 80 l/s in den Irlgraben werden parallel zu diesem Entwurf, 

detaillierte Planunterlagen und Berechnungen in einem separaten Antrag für die Einlei-

tung des Niederschlagswassers aus dem Gewerbegebiet „Schaidweg Nord“ in das Ge-

wässer beim Landratsamt vorgelegt. 

 

 

2.2.1 Schmutzwasserentsorgung 

 

Das gesammelte Schmutzwasser aus den Privatgrundstücken wird über neu zu errich-

tende Freispiegelkanäle PP 250 gesammelt und zum Tiefpunkt der geplanten Straße ab-

geleitet. Über einen neu gesetzten Schacht in die bestehende Leitung STZ 250 des 

Schmutzwasserkanals der Gemeinde Niederwinkling in der Industriestraße, südwestlich 

des neuen Baugebiets, gelangt das Schmutzwasser des Industriegebietes „GI Schaidweg 

Nord“ in das bestehende Kanalnetz. 
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Die Sohle des geplanten Schmutzwasserkanals, liegt aufgrund der Höhenlage des An-

schlusskanals und des Plangebietes, im Baugebiet bei ca. 1,50 m unter der Straßenober-

kante. Bei Errichtung eines Kellergeschosses ist im Bedarfsfall eine Hebeanlage auf den 

Privatgrundstücken erforderlich. 

 

Eine Entwässerung der Parzellen P3 und P4 kann nur mit Hilfe einer Hebeanlage erfolgen. 

Die Hausanschlüsse der zwei Grundstücke müssen noch einen Entwässerungsgraben 

queren. Die Tiefenlage des Entwässerungsgrabens ermöglicht es nicht die Grundstücke 

im Freispiegel zu entwässern. 

 

Der geplante Schmutzwasserkanal wird in Absprache mit der Gemeinde Niederwinkling 

im gesamten Baugebiet als Rohrleitung PP 250 x 11,4 (SN 16) errichtet. 

Die Abstände der zu errichtenden Einstiegschächte dürfen 70 – 80 m nicht überschreiten. 

Die Schächte werden angeordnet bei Änderungen von Rohrdurchmessern sowie bei Rich-

tungs- und Gefällewechsel, bei Einmündung von Nebensammlern, oder bei Abstürzen. 

Die Einmündung eines Nebensammlers in einen Hauptsammler wird in Fließrichtung 

durchgeführt. Abstürze mit einer Höhe von mehr als 50 cm werden mit Trockenwetterum-

läufen versehen. 

 

Die Hausanschlüsse PP 160 x 7,3 (SN 16) wurden bis ca. 1,0 m in das Grundstück ge-

plant. 

Vor der Einleitung ins kommunale Abwassernetz wird für das Schmutzwasser jeweils ein 

Übergabeschacht auf dem privaten Grundstück errichtet. 

 

Die Tiefenlage wird durch den Hauptkanal bestimmt. Der Grundstückseigentümer ist zum 

Anschluss an diese Leitung verpflichtet. 

 

Gemäß DIN EN 12056 und DIN 1986-100 wird die Straßenoberkante als Rückstauebene 

definiert. Nach DIN 1986 sind Gebäudeentwässerungspunkte unterhalb der Rückstau-

ebene gegen Rückstau zu sichern. Die Sicherung gegen Rückstau hat jeder Grundstück-

seigentümer auf eigene Verantwortung selbst vorzunehmen. 
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Anfallendes Drainagewasser darf nicht an den Schmutzwasserkanal angeschlossen wer-

den. Zur optischen Unterscheidung wird der Schmutzwasserkanal mit orangefarbenen 

Rohren und der Niederschlagswasserkanal mit blauen Rohren errichtet. 

 

Die Dichtigkeit der geplanten Hauptkanäle und Hausanschlussleitungen wird mittels 

Druckprüfung kontrolliert. Um den einwandfreien Einbauzustand feststellen zu können, 

wird der Kanal mit einer TV-Kamera befahren. 

 

 

2.2.2 Niederschlagswasser von öffentlichen und privaten Flächen 

 

Ableitungskanal: 

 

Nach § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (2009) soll „Niederschlagswasser ortsnah ver-

sickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwas-

ser in ein Gewässer eingeleitet werden“. 

 

Ein Regenwasserkanal in diesem Bereich existiert nicht und eine lokale Versickerung im 

geplanten Gewerbegebiet ist laut Bodengutachten nicht sinnvoll. 

Daher wird für das Niederschlagswasser eine Ableitung in den östlich des Baugebietes 

verlaufenden Irlgraben, ein Gewässer III. Ordnung, geplant. 

 

Im nachfolgendem Berechnungsergebnis nach DWA M-153 ist die für den gesamten Be-

reich, maximal zulässige Einleitungsmenge ersichtlich. 
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Die Bereits Eingeleitete Wassermenge Beträgt 205 l/s. 

Aus diesem Grund kann das Gewässer noch ca. 107 l/s aus diesem Abschnitt aufnehmen 

(siehe Hydrotechnische Berechnungen). 

 

Um eine hydraulische Überlastung des Vorfluters zu vermeiden und gleichzeitig ein wenig 

Reserven für eventuelle, spätere Ausbaumöglichkeiten in diesem Bereich zu ermöglichen, 

werden den Irlgraben künftig nur ca. 80 l/s aus dem neuen Industriegebiet „GI Schaidweg 

Nord“ zugeleitet. 

 

Die Ableitung findet über einen Ableitungskanal DN500 statt. 

Bei der Bemessung der Grundleitungen außerhalb der Gebäude ist eine Mindestge-

schwindigkeit von 0,7 m/s und das Mindestgefälle von I=1:DN zu berücksichtigen, um Ab-

lagerungen in den Rohrleitungen zu vermeiden. 

 

Da der Ableitungskanal nur mit 0,2 % Gefälle verlegt werden kann, ist eine Sb Leitung 

DN500 geplant, um die Anforderungen zu erfüllen. 
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Die Leistungsfähigkeit des geplanten Kanals beträgt somit 169 l/s und übersteigt die er-

forderlichen Anforderungen von ca. 80 l/s. 

 

Sollte es zu einer Erweiterung des geplanten Industriegebiets kommen, können noch wei-

tere 27 l/s (107l/s - 80l/s) problemlos über den geplanten Ableitungskanal in den Irlgraben 

abgeleitet werden. 

 

 

 

 

Straßenentwässerung: 

 

Für die Niederschlagswasserentsorgung ist für das Industriegebiet „GI Schaidweg Nord“ 

(öffentliche und private Flächen) eine Ableitung in den Irlgraben geplant. 

Wobei die Beseitigung des Niederschlagswassers der Straßenflächen primär über eine 

Versickerung erfolgt. 

Hierzu werden die Grünflächen entlang der Straße genutzt. Durch die 30 cm Mutterbo-

denschicht wird das Wasser verrieselt/versickert und dabei werden die mitgeführten 

Schadstoffe im Erdreich gebunden, so dass keine zusätzlichen technischen Regenwas-

serbehandlungsanlagen erforderlich sind. Die Mulde weist neben der Filtrationsleistung 

der belebten Bodenzone auch eine Sedimentationswirkung auf. 
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Als Durchlässigkeitsbeiwert für den Untergrund wurde ein kf-Wert von 1 x 10-5 m/s ange-

setzt. 

Die einzelnen Sickermulden sind für ein Niederschlagsereignis mit einer fünfjährlichen 

Wiederkehrzeit dimensioniert und in der hydrotechnischen Berechnung (Beilage 2) nach-

gewiesen. 

Die Planstraße wurde für die Berechnung auf vier Abschnitte (T1-T4) aufgeteilt. Das an-

fallende Niederschlagswasser der Flächen wird über das Bankett direkt den angelegten 

Entwässerungsmulden zugeführt. 

 

 

 

Unter der Humusschicht wird eine Drainageleitung verlegt, da die anstehenden Böden 

sehr schwach durchlässig sind. 

Diese wird in einem Kies eingebettet. Sollte es zu einem Rückstau kommen, kann das 

überschüssige, vorgefilterte Niederschlagswasser in den Ableitungskanal zum Irlgraben 

abfließen. 

Die Drainageleitung wird ohne Gefälle verlegt. 

 

Beim Bewertungsverfahren gemäß Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum 

Umgang mit Regenwasser“ wird durch die Ermittlung der Abflussverschmutzung eine 

quantitative und qualitative Gewässerbelastung untersucht. Dabei ergibt sich die Ver-

schmutzung des Niederschlagswasserabflusses aus der Vorbelastung der Luft sowie aus 

der Belastung der Flächen infolge der Nutzung bzw. dem verwendeten Material der ab-

flusswirksamen Fläche. 
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Eine Behandlungsprüfung des Niederschlagswassers wird in dem untersuchten Fall nicht 

erforderlich, da der Emissionswert E kleiner als der Gewässerwert G ist. 

 

Die Kapazität der einzelnen Mulden wird zu dem erforderlichen Regenrückhalteraum für 

die Straßenentwässerung herangezogen. Da die Ableitungsmenge aus dem Straßenraum 

auf 20 l/s begrenzt ist, wird ein Speicherraum erforderlich.  

 

Die Bemessung der Regenrückhalteräume erfolgt nach DWA A 117 für ein mindestens 

5-jährliches Niederschlagsereignis. 
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Die Berechnung ergibt ein erforderliches Rückhaltevolumen von 75 m³ bei einem Dros-

selabfluss von 20 𝑙/𝑠. 

 

Der Ablauf in den Ableitungskanal zum Irlgraben wird mit Hilfe einer Drosselleitung also 

einem ungeregelten Drosselorgan, geregelt. 

Dadurch wird der Drosselabfluss QDr in der Berechnung als arithmetisches Mittel zwischen 

dem Abfluss bei Speicherbeginn und bei Vollfüllung angesetzt. 

 

Als Drosselleitung dient eine PE-HD DN200 Leitung, welche mit 3,5 ‰ verlegt wird. 
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Bei großen Regenereignissen wird das anfallende Niederschlagswasser über zwei No-

tüberläufe, welche in den Entwässerungsmulden angeordnet werden, direkt in den Ablei-

tungskanal abgeleitet um die Straßen- und die Nachbarflächen nicht zu beeinträchtigen. 

Als Notüberläufe dienen zwei Straßenabläufe, welche im Tiefpunkt der Entwässerungs-

gräben und über den geplanten Wasserstand eingebaut werden. 

Im Extremfall kann das über die Straßeneinläufe steigende Niederschlagswasser dann 

direkt über den geplanten Ableitungskanal zum Irlgraben abgeleitet werden. 

 

Die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers des Straßenbereiches T4 (Aus-

bauende) erfolgt über eine Entwässerungsmulde. Diese ist auf eine Fläche von ca. 500 

m² ausgelegt. 

Das Gefälle der Straße in diesem Bereich ermöglicht es nicht den Straßengraben gleich-

zeitig als Entwässerungsmulde zu deklarieren. Dieser dient lediglich als Zuleitungsgraben 

für die angelegte Entwässerungsmulde. 
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Der Notüberlauf aus der Versickerungsmulde des Straßenbereichs T4 erfolgt über einen 

Revisionsschacht. 

 

Das Stauraumvolumen der Entwässerungsmulden beträgt 127 m³ und ist somit ausrei-

chend um ein 5-jährliches Regenereignis speichern zu können. 
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Der erste Abschnitt der Erschließungstraße (Fläche T1) wird nicht an den geplanten RW-

Kanal angeschlossen. Das anfallende Niederschlagswasser wird in dem Graben entlang 

der Straße zur Versickerung gebracht. Dieser mündet in den Niederwinklinger Dorfgraben. 

Sollte ein stärkerer Regen als das 5-jährliche Regenereignis stattfinden, gelangt das an-

fallende Niederschlagswasser über ein Grabensystem auch wieder indirekt in den Nieder-

winklinger Dorfgraben. 

 

Aus diesem Grund wird das Volumen des Grabensystems nicht zur Berechnung des er-

forderlichen Speichervolumens zur Ableitung in den Irlgraben berücksichtigt. 

 

Da das Niederschlagswasser indirekt dem Gewässer III. Ordnung zugeleitet wird, muss 

das Niederschlagswasser, nach dem neuen Arbeitsblatt  DWA-A 102, in Abhängigkeit 

von der Nutzung der Flächen entsprechend betrachtet werden. 

 

Das neue DWA-A 102 definiert abhängig von Flächentypen und -nutzungen die Be-

lastungskategorien I (gering verschmutztes Niederschlagswasser), II (mäßig belaste-

tes Niederschlagswasser) und III (starkbelastetes Niederschlagswasser). Dabei fin-

den vorrangig die Kriterien Flächennutzung und Havarierisiko (z.B. Ölunfälle, Brand-

fälle mit belastetem Löschwasser, Fehleinschüttungen) Berücksichtigung. 

Niederschlagsabflüsse der Kategorien II und III sind grundsätzlich behandlungsbe-

dürftig. 

 

 

Behandlungsbedürftigkeit von Niederschlagsabflüssen 
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Da in unserem Fall das Niederschlagswasser zuerst über die belebte Bodenzone zur Ver-

sickerung gebracht wird, wird hier das qualitative Bewertungsverfahren nach DWA-M 153 

durchgeführt. 

Diese Vorgehensweise wurde mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt und der Ge-

meinde Niederwinkling abgesprochen. 

 

Als Rohrmaterial für den geplanten Niederschlagswasserkanal ist im gesamten Baugebiet 

Stahlbeton (Sb) vorgesehen. Im Bereich des Baugebiets ist der Mindestdurchmesser für 

Niederschlagswasserkanäle DN 300 erforderlich. 

 

Der Rohrdurchmesser ergibt sich aus der hydraulischen Berechnung, die dem Entwurf als 

Anlage beiliegt. Gemäß DWA-A 118 ist die Bemessung der Niederschlagswasserkanäle 

mit einem Niederschlagsereignis mit 3-jährlicher Wiederkehrwahrscheinlichkeit und einer 

maßgebenden Dauer von 10 Minuten durchzuführen. Somit ergibt sich ein Bemessungs-

niederschlag von 231 l/s je Hektar.  

 

Die Hausanschlüsse werden als PP 160 x SN 16 ausgeführt. Analog zum Schmutzwasser 

werden die Anschlussleitungen des Niederschlagswasserkanals bis ca. 1,0 m hinter der 

Grundstücksgrenze errichtet. Ein Revisionsschacht wird nicht ausgeführt. Um die Gefahr 

von Fehlanschlüssen zu verringern, werden die Haltungen und Hausanschlüsse mit 

blauen Rohren hergestellt. 

 

 

2.2.3 Niederschlagswasser von privaten Flächen 

 

Das Niederschlagswasser aus den Privatgrundstücken wird, wie das Niederschlagswas-

ser aus den Straßenflächen, über den geplanten Ableitungskanal zum Irlgraben abgelei-

tet. 

Um die max. Wassermenge aus dem Gewerbegebiet von 80 l/s in den Irlgraben nicht zu 

überschreiten, ist die maximale Abgabe von Niederschlagswasser aus den Privatparzel-

len bis zu einer Menge von 1,0 l/s pro 1000 m² Grundstücksfläche an den neu geplanten 

Niederschlagswasserkanal zulässig. 
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Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet auf ihren Flächen das notwendige Rückhal-

tevolumen zu schaffen. Zudem müssen sie die Bewertung der Abflussverschmutzung und 

gegebenenfalls den Umfang notwendiger Behandlungsmaßnahmen nach DWA-A 102 

darlegen. 

Die Bemessung der Regenrückhalteräume erfolgt nach DWA A 117 für ein mindestens 5-

jährliches Niederschlagsereignis. 

Die privaten Grundstückseigentümer müssen separate Anträge mit der Darstellung der 

Drosselung, des geschaffenen Rückhaltevolumens sowie des Umfangs notwendiger Be-

handlungsmahnahmen bei der Gemeinde zur Freigabe vorlegen. 

 

 

2.3 Berechnungs- und Bemessungsgrundlagen 

 

Gemäß DWA-A 118 ist die Bemessung der Niederschlagswasserkanäle mit einem Nie-

derschlagsereignis mit 3-jährlicher Wiederkehrwahrscheinlichkeit und einer maßgeben-

den Dauer von 10 Minuten durchzuführen. Somit ergibt sich ein Bemessungsniederschlag 

von 231 l/s je Hektar. 

 

 

2.4 Werkstoffe, Dichtungen und Ausführung der Kanäle 

 

Für Grundstücksentwässerungen sind konventionelle Freispiegelleitungen aus KG Roh-

ren mit einem Innendurchmesser von DN 150 (vgl. DIN 1982) vorgesehen. 

 

 Freispiegelkanäle: 

 

Als Rohrmaterial der Schmutzwassersammelleitungen ist Polypropylen (PP) mit einem 

Innendurchmesser von 250 mm vorgesehen. 

 

Die Regenwasserkanäle werden als Stahlbetonrohre erstellt. 

Der Mindestdurchmesser der Regenwasserkanäle beträgt DN 300. 

Der Ableitungskanal zum Irlgraben wird als Stahlbeton (Sb) mit einem Innendurchmesser 

von 500 mm geplant. 
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Für die zu errichtenden Einstiegschächte werden Fertigteilschächte mit 100 cm und 120 

cm Durchmesser verwendet. Als Schachtmaterial ist Beton vorgesehen. 

Die Schächte werden bei der Änderung von Rohrdurchmessern sowie bei Richtungs- und 

Gefällewechsel, bei Einmündungen von Nebensammlern und bei Abstürzen angeordnet. 

Die Einmündung eines Nebensammlers in einen Hauptsammler wird in Fließrichtung 

durchgeführt. Abstürze mit einer Höhe von mehr als 50 cm werden mit Trockenwetterum-

läufen versehen. 

 

Ein statischer Nachweis über die Bruch- und Rissesicherheit des Rohrmaterials sowie 

Angaben über zulässige maximale und minimale Überdeckung ist vom Hersteller zu lie-

fern. Der Nachweis ist weiterhin abhängig von den Bodenverhältnissen und der Ausfüh-

rung der Verlegung. Ummantelungen sind in der Regel nicht erforderlich. Als Ausnahme 

gelten solche Haltungen, bei denen die frostsichere Überdeckung unterschritten bzw. die 

maximale Überdeckung überschritten wird. 

 

 

2.5 Anlagenüberwachung 

 

Die Anlage wird nach Fertigstellung von der Gemeinde Niederwinkling übernommen und 

durch deren Personal betrieben und überwacht. 

 

 

2.6 Auswirkungen des Vorhabens 

 

Durch die Bebauung nimmt zwar der Anteil an abflusswirksamen Flächen deutlich zu, 

durch den Ausbau im Trennsystem und der Rückhaltung des Niederschlagswassers in 

entsprechenden Regenrückhalteräumen sowie der gedrosselten Ableitung in den Vorflu-

ter, sind im geplanten Industriegebiet „GI Schaidweg Nord“ in Niederwinkling jedoch keine 

negativen Auswirkungen zu befürchten. 

Das Niederschlagswasser aus den Privatgrundstücken wird zusammen mit dem Oberflä-

chenwasser von den Straßenflächen aus dem überwiegenden Teil des Baugebietes über 

einen Ableitungskanal, gedrosselt in den „Irlgraben“, der östlich des Baugebietes verläuft, 

eingeleitet. 
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Die Abflussspitzen werden also durch die geplanten Regenrückhaltungen auf den Grund-

stücken gedämpft, so dass es zu keiner Verschlechterung des Ist-Zustandes kommt. 

 

Durch die Ableitung des anfallenden Niederschlagswasser in den Irlgraben aus dem ge-

planten Gebiet gibt es auch keine negativen hydraulischen Auswirkungen auf das beste-

hende Kanalnetz. 

 

Somit kann davon ausgegangen werden, dass es durch die Baugebietserschließung zu-

künftig zu keinen negativen Beeinträchtigungen der Unterlieger kommt. 

 

Während der Baumaßnahme muss mit Staubentwicklung und Baustellenverkehr gerech-

net werden. 

 

Auswirkungen auf das Grundwasser bzw. auf den Grundwasserleiter sind durch die ge-

planten Baumaßnahmen nicht zu erwarten. 

 

Durch die Verwirklichung der Maßnahme kann das Gebiet zur weiteren Entwicklung der 

Gemeinde Niederwinkling mit beitragen. 

 

 

2.7 Rechtsverhältnisse 

 

Im Zuge dieser Maßnahme muss eine wasserrechtliche Erlaubnis, für das Einleiten des 

anfallenden Niederschlagswassers in den Irlgraben, beantragt werden. 

 

Einleitungsstelle A1: 

UTM32:     X = 32779339.99     Y = 5422524.56 

Flur-Nr., Gemarkung:    398, Niederwinkling 

 

Drosselabfluss:   80 l/s 

Betroffenes Gewässer:  Irlgraben 

Umfang der Benutzung:  80 l/s 
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3. Altlast 

 

Im Bereich der stichprobenartigen Aufschlussstellen ergaben sich keine organoleptischen 

Auffälligkeiten. 

 

 

4. Durchführung des Vorhabens 

 

Die gesamte Baumaßnahme soll im Frühjahr 2022 ausgeschrieben, vergeben und an-

schließend ausgeführt werden. Die Bauzeit für diese Maßnahme wird auf rund 5 Monate 

geschätzt. 
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